
BERUFSEINSTIEG

Versicherungen abschließen, Finanzen planen
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Berufseinstieg
Versicherungen abschließen, Finanzen planen
von Annette Jäger                                                                                              

Spätestens mit dem ersten eigenen Job ist die Nabelschnur zu den Eltern endgültig gekappt. Ab 
jetzt stehen die meisten jungen Menschen finanziell auf eigenen Füßen. Das bedeutet auch, sich 
selbstständig um Versicherungsschutz und Finanzen zu kümmern, auch um eine Altersvorsorge. 
Doch was ist wirklich nötig? Das monatliche Budget von Berufseinsteigern ist meist begrenzt. 
Während Ausbildung oder Studium sind vielleicht so manche Konsumwünsche aufgelaufen, die mit 
dem ersten Gehalt realisiert werden sollen und ein Puffer für ein bisschen Leben soll ja auch noch 
sein: Restaurantbesuche, Urlaube, Freizeitgestaltung, vielleicht ein eigenes Auto. Erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten, welchen Versicherungsschutz junge Leute benötigen, wie sie ihre Finanzen 
planen und dabei schon in kleinen Schritten eine Altersvorsorge aufbauen können.

Versicherungen gibt es wie Sand 
am Meer – doch die wenigsten sind 
wirklich essentiell. Beim Versiche-
rungsschutz gilt immer die Faustregel: 
Unkalkulierbare Risiken, die nicht 
abzuschätzende Kosten nach sich 
ziehen können, unbedingt absichern. 
Dazu gehört das Risiko Krankheit, das 
Risiko, anderen Personen einen Scha-
den zuzufügen, sowie das Risiko, das 
eigene Einkommen zu verlieren. Diese 
Faustregel lenkt den Blick also auf drei 
Policen:

• Krankenversicherung mit Auslands-
reisekrankenschutz 

• Zahnzusatzversicherung 

• Private Haftpflichtversicherung

Wer auf diesen Dreiklang setzt, ist 
gegen die wichtigsten existentiellen 
Risiken finanziell gut abgesichert. Ist 
mit dem Berufseinstieg bereits eine 
Familie zu versorgen, wird noch eine 
vierte Police wichtig: eine Risiko-
lebensversicherung. Und wer teuren 
Hausrat besitzt (dazu gehört auch ein 
teures Fahrrad), kann eine Hausratver-
sicherung in Erwägung ziehen. 

Faustregel für Versicherungsschutz
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https://www.meinebank.de/vorsorgen_absichern/krankenzusatzversicherung-mitglieder.html
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Eine Kranken- und Pflegeversicherung 
ist Pflicht. Viele Berufseinsteiger haben 
ohnehin schon eine eigene Kranken-
versicherung: Sie haben vielleicht eine 
Ausbildung gemacht, bei der eine eige-
ne gesetzliche Krankenversicherung 
ab Tag eins Pflicht ist. Oder sie sind 
Studenten und älter als 25 Jahre, dann 
endet die Familienversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Wer mit dem Berufseinstieg fest an-
gestellt ist, bleibt in der gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert. 

Die Versicherungspflichtgrenze liegt 
im Jahr 2020 bei einem Bruttoein-
kommen von 62.550 Euro im Jahr, 
das entspricht einem monatlichen 
Einkommen von 5.212,50 Euro. Wer 
mehr verdient, kann sich überlegen, 
auch eine private Krankenversiche-
rung abzuschließen. Hier gilt es zu 
bedenken, dass die Beiträge in jungen 
Jahren verlockend gering sind, sobald 
man aber eine Familie gründet, wird 
es teuer. Und erst recht im Alter ist mit 
deutlichen Beitragssteigerungen zu 
rechnen. Zudem ist der Weg zurück in 
die gesetzliche Krankenversicherung 
oft kaum möglich. Wer allerdings mit 
dem Berufseinstieg verbeamtet ist, 
kann durchaus über eine private Kran-
kenversicherung nachdenken, die für 
Beamte sehr günstig ist.

Zusatzbeitrag: 
In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung lohnt es sich, auf zwei Dinge zu 
achten: den Zusatzbeitrag und die 
Zusatzleistungen. Jede Kasse kann 
zusätzlich zum allgemeinen Beitrags-
satz einen individuellen Zusatzbeitrag 
verlangen. Diesen teilen sich zwar, 
genauso wie den allgemeinen Beitrag, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur 
Hälfte. Dennoch kann sich der Eigen-
anteil über das Jahr gesehen deutlich 
auswirken. Der Zusatzbeitrag liegt im 
Durchschnitt bei 1,1 Prozent. Manche 
Kassen verlangen bedeutend mehr, 
andere bedeutend weniger.

Ein Beispiel:  
Bei einem Einkommen von 3.000 Euro 
im Monat fallen – bei einem Bei-
tragssatz von 14,6 Prozent – 438 Euro 
an Krankenkassenbeitrag an. Davon 
bezahlt der Arbeitgeber 219 Euro im 
Monat, der Versicherte ebenfalls 219 
Euro. Bei einem Zusatzbeitrag von 
1,1 Prozent fallen zusätzlich 33 Euro 
im Monat an, 396 Euro im Jahr. Auch 
davon trägt der Arbeitgeber die Hälfte, 
fast 200 Euro zahlt der Arbeitnehmer 
aber alleine. Wechselt er zu einer Kran-
kenkasse mit einem Zusatzbeitrag von 
nur 0,4 Prozent, zahlt er nur 72 Euro im 
Jahr an Zusatzbeitrag. 

Tipp: 

Ein Kassenwechsel ist unkom-
pliziert und kann sich finanziell 
lohnen. 

Seite 3
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Zusatzleistungen:
Neben dem Zusatzbeitrag können 
Zusatzleistungen ein Grund sein, die 
Krankenkasse zu wechseln. Gerade für 
junge Leute lohnt es sich, diese frei-
willigen Zusatzangebote der Kassen 
genau unter die Lupe zu nehmen. Zwar 
gewähren alle Kassen im Bereich der 
medizinischen Versorgung dieselben 
Leistungen, aber ein wenig Spielraum 
bleibt doch, um Extras anzubieten. Jede 
Kasse hat hier ihre eigenen Schwer-
punkte. Für junge Leute könnten 
insbesondere diese Extraleistungen 
interessant sein: 

• Kostenlose Reiseimpfungen 

• Günstige Angebote für  
Zahnreparaturen 

• Prämienauszahlungen für gesun-
des, sportliches Leben im Rahmen 
von Bonusprogrammen 

Auf den Websites der Kassen lassen 
sich die Angebote meist gebündelt 
finden. 

Auslandsreisekrankenschutz: 
Junge Leute sind meist mobil und 
reisen gerne. Deshalb gehört eine gute 
Auslandsreisekrankenversicherung 
unbedingt zur Grundausstattung. Zwar 
gilt die gesetzliche Krankenversiche-
rung auch in der EU, doch der Schutz 
ist lückenhaft. So ist zum Beispiel nie 
der medizinische Rücktransport in die 
Heimat versichert. Dieses essentielle 
Extra deckt nur eine spezielle Aus-
landsreisekrankenversicherung. 

Tipp:

 Außerhalb Europas gilt die 
gesetzliche Krankenversicherung 
gar nicht. Hier muss der Urlauber 
immer alle Arztkosten aus eigener 
Tasche bezahlen, wenn er keine 
Auslandsreisekrankenversicherung 
hat. 

Für normale Urlaubsaufenthalte von 
bis zu sechs Wochen greift die private 
Auslandsreisekrankenversicherung. 
Diese Zusatzabsicherung garantiert 
den medizinisch notwendigen, be-
ziehungsweise je nach Anbieter den 
medizinisch sinnvollen, Rücktransport 
sowie die volle Kostenübernahme bei 
Akut-Behandlungen im Ausland, auch 
wenn Zähne betroffen sind. Policen 
gibt es günstig für schon etwa zehn 
Euro im Jahr.

Tipp: 

Es lohnt sich, einen Blick auf die 
Extras zu werfen: Manchmal ist 
ein Übersetzungsdienst im Aus-
land integriert, was hilfreich ist. 
Auch die Deckung von Bergungs-
kosten kann interessant sein, 
wenn ein Aufenthalt im Gebirge 
geplant ist.
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https://www.meinebank.de/vorsorgen_absichern/auslandsreise-krankenversicherung.html
https://www.meinebank.de/vorsorgen_absichern/zahnzusatzversicherung-ruv.html
https://www.meinebank.de/vorsorgen_absichern/zahnzusatzversicherung-ruv.html


Seite 5Seite 5

Bildquelle: fuadstephan / Shutterstock.com

Bis zur Volljährigkeit mindestens, meist 
aber auch bis zum Ende der ersten 
Ausbildung können Kinder noch in 
der privaten Haftpflichtversicherung 
der Eltern mitversichert sein. Dann 
müssen sie sich um einen eigenen 
Versicherungsschutz kümmern. Und 
das nahtlos. Die Police ist essentiell, 
denn sie deckt Schäden, die man 
anderen Personen oder deren Eigen-
tum fahrlässig oder aus Unachtsam-
keit zufügt. Verletzt man zum Beispiel 
beim Skifahren oder beim Radfahren 
eine andere Person, haftet man für den 
Schaden, inklusive Arztkosten, Schmer-
zensgeldern, Reha-Kosten, auch einer 
Rente mit seinem gesamten Vermögen 
und das lebenslang. 
Policen sind sehr günstig, ab 50 oder 
60 Euro im Jahr gibt es den Versiche-
rungsschutz. 
Meist bieten die Unternehmen einen 
Basisschutz an und eine Absicherung 
mit umfangreicherem Leistungs-
spektrum, die dann unter dem Titel 
Premium- oder Komfortschutz läuft. Oft 
sind sie nicht wesentlich teurer, decken 
aber nochmal mehr Leistungen ab. 
Man sollte unbedingt einen Blick auf 
das Leistungsspektrum werfen, ob es 
zur eigenen Lebenssituation passt.

Tipp: 

Wer mit dem Partner den ersten 
gemeinsamen Hausstand grün-
det, kann eine Police gemeinsam 
nutzen, auch wenn man nicht 
verheiratet ist.

Besondere Leistungen

Freizeitsportarten: 
Wer eine besondere Freizeitsportart 
ausübt, sollte darauf achten, dass diese 
auch explizit versichert ist. Nimmt man 
an Wettkämpfen teil? Dann sollte auch 
das ausdrücklich abgedeckt sein. 

Internet: 
Fehler bei der Internetnutzung sollten 
abgedeckt sein, beispielsweise Schä-
den durch das versehentliche Verbrei-
ten eines Computervirus. 

Gefälligkeiten: 
Wer anderen einen Gefallen tut und 
dabei etwas zerstört – etwa bei der 
Hilfe beim Umzug – haftet laut Gesetz 
nicht für den Schaden. Angenehm 
kann es dennoch sein, für den Schaden 
aufzukommen. Gefälligkeitsschäden 
müssen dann extra versichert sein. 

Private Haftpflichtversicherung
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Drohnen: 
Wer als Hobby Drohnen in die Lüfte 
steigen lässt, kann dabei auch Schaden 
anrichten. Weil das Hobby noch relativ 
neu ist, gilt es zu überprüfen, ob es 
durch die Haftpflichtversicherung 
abgedeckt ist. Möglicherweise ist ein 
Extraschutz nötig. Denn Drohnen sind 
Fluggeräte und üblicherweise vom 
Haftpflichtschutz ausgenommen.

Schlüsselverlust: 
Wohnt man in einem Wohnungskom-
plex mit Schließanlage, ist es ratsam, 
den Verlust der Schlüssel mit zu ver-
sichern. Oft ist die Deckung auf eine 
bestimmte Summe begrenzt. Bei Ver-
lust muss man möglicherweise gleich 
eine ganze Schließanlage ersetzen und 
das ist teuer. Wer beruflich Schlüssel 
zur Verfügung hat, sollte darauf achten, 
dass auch der Verlust dieser im Vertrag 
eingeschlossen ist.

Tipp: 

Eine Haftpflichtversicherung sollte 
eine ausreichend hohe Deckungs-
summe gewähren, zehn Millionen 
Euro sind ratsam. Vermögens-
schäden sollten mit 100.000 Euro 
abgesichert sein.

Seite 6Bildquelle: micro
stock3D / Shuttersto

ck.com
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Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com

Den Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung haben junge Leute 
oft nicht auf dem Schirm. Die Versiche-
rung garantiert eine Rente, wenn man 
aufgrund einer Krankheit oder eines 
Unfalls nicht mehr arbeiten kann für 
die Dauer der Berufsunfähigkeit, not-
falls bis zum Rentenalter. Dass ihnen 
so etwas zustoßen kann, können sich 
Berufseinsteiger, die jung und gesund 
sind, oft gar nicht vorstellen. Tatsäch-
lich ist das Risiko nicht unerheblich. 
Fast 30 Prozent der Erwerbstätigen 
werden mindestens einmal während 
ihres Berufslebens berufsunfähig. 
Oft sind psychische Belastungen der 
Grund wie ein Burn Out oder Depres-
sionen.

Tipp:

Eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung springt nicht nur dann ein, 
wenn man für den Rest seines Er-
werbslebens nicht mehr arbeiten 
kann. Sie leistet auch vorüber-
gehend, etwa wenn man wegen 
einer Krebserkrankung, eines 
Rückenleidens oder eines Unfalls 
für eine bestimmte Zeit ausfällt. 

Wer auf die Erwerbsminderungsrente 
aus staatlichen Kassen setzt, sollte 
wissen, dass die Absicherung erst dann 
greift, wenn man so gut wie gar nicht 
mehr arbeiten kann. Zudem ist die 
Rente viel zu niedrig, um davon gut 
leben zu können. Nicht zuletzt muss 
man erst mal fünf Jahre lang in die 
Rentenkasse eingezahlt haben, bevor 
man eine Rente wegen Erwerbsunfä-
higkeit erhalten kann. 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
gewährt eine volle Monatsrente schon 
ab 50 Prozent Berufsunfähigkeit. Die 
Police sollte man frühzeitig abschlie-
ßen. Zwar sind Beiträge von 50 oder 
gar 90 Euro im Monat viel Geld für 
einen Berufseinsteiger. Doch die Inves-
tition lohnt sich. Denn je früher junge 
Leute die Police abschließen, desto 
günstiger sind die Beiträge, auch auf 
lange Sicht. Neben dem Beruf spielen 
auch Alter und Gesundheitszustand 
bei der Beitragsberechnung eine Rolle. 
Wer im Alter von 40 Jahren eine Police 
abschließen will, dann aber bereits ein 
Rückenleiden hat, wird entweder keine 
Police mehr bekommen oder aber er 
muss hohe Risikozuschläge bezahlen. 
Auf eine günstigere Unfall- oder Er-
werbsunfähigkeitsversicherung sollte 
man nur als Notlösung zurückgreifen. 
Sie decken jeweils nur Teilbereiche ab. 

Berufsunfähigkeitsversicherung
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Rentenhöhe: 
Die Rentenhöhe im Leistungsfall ist 
der Knackpunkt. Je höher, desto teurer 
sind auch die Beiträge. Es wäre am 
falschen Punkt gespart, wenn man 
nur die Beiträge im Visier hat. Essen-
tieller ist es, im Ernstfall ausreichend 
abgesichert zu sein. Etwa 70 Prozent 
vom Nettoeinkommen sollte man als 
Rente vereinbaren. Die Rentenhöhe 
hängt natürlich auch davon ab, ob 
das eigene Einkommen die einzige 
Einnahmequelle ist, oder ob man noch 
auf andere Gelder zurückgreifen kann 
wie ein Erbe oder Einkünfte aus einer 
Vermietung.

Tipp:

Oftmals wird die Police im Ver-
bund mit einer Altersvorsorge 
abgeschlossenen, einer fondsge-
bundenen Lebens- oder Renten-
versicherung. Dann wird es wirk-
lich teuer. Versicherungspolice und 
Sparvertrag sollten nie verknüpft 
werden. Am besten schließt man 
die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung als Einzelpolice ab, das ist 
günstiger, vor allem wenn man die 
Kosten im Blick haben muss.

Gerade für junge Leute ist es wichtig, 
dass die Police eine Nachversiche-
rungsoption bietet und zwar ohne er-
neute Gesundheitsprüfung. Dann kann 
später die Rentenhöhe aufgestockt 
werden, etwa wenn mit Familien-
gründung der finanzielle Bedarf steigt. 
Die Laufzeit der Versicherung sollte 
übrigens unbedingt bis zum Renten-
eintrittsalter dauern.
Bei einer Berufsunfähigkeitsversiche-
rung kommt es auf viele Leistungs-
details an, eine umfassende Beratung 
ist angesagt. Drei wichtige Leistungen 
sollen hier genannt sein:

Verzicht auf abstrakte Verweisung:
Enthalten die Bedingungen diesen Zu-
satz, kann der Versicherer den Kunden 
im Falle einer Berufsunfähigkeit nicht 
die Rente verweigern mit der Begrün-
dung, er könne ja noch in eine andere 
Tätigkeit ausüben, etwa Pförtner statt 
Architekt. 

Sechs-Monats-Prognose: 
Entscheidend ist die Frage, für wie 
lange der Versicherungsnehmer 
voraussichtlich berufsunfähig sein 
muss, damit die Versicherung die Rente 
auszahlt. Manchen Versicherern reicht 
es aus, wenn der behandelnde Arzt 
eine voraussichtliche sechsmonatige 
Berufsunfähigkeit bescheinigt. 

Dynamik: 
Wichtig ist, eine Dynamik auf 
Beitrag und Rente zu verein-
baren. So steigen Rente und 
Beitrag Jahr für Jahr um einen 
bestimmten Prozentsatz.

Seite 8
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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

Natürlich sollte man so früh wie mög-
lich beginnen, eine zusätzliche private 
Altersvorsorge aufzubauen. Allerdings 
kann das gerade für Berufsanfänger 
eine finanzielle Belastung sein, wenn 
das erste Gehalt noch nicht so üppig 
ist. Am besten geht man bei der Fi-
nanzplanung nach Prioritäten vor: 

1. Schulden tilgen:  
An erster Stelle steht die Rückzah-
lung von Schulden, etwa von Bafög-
Schulden oder eines Studienkredits.  

2. Giropolster:  
Rund 1.000 Euro auf dem Girokonto 
sind immer ein gutes Polster, um für 
unvorhergesehene Zahlungen ge-
wappnet zu sein. Für eine Reparatur 
oder eine Abbuchung, die nur jähr-
lich stattfindet. Wird diese Reserve 
angezapft, sollte sie auch wieder 
aufgefüllt werden. 

3. Reserve:  
Zwei bis drei Nettomonatsgehälter 
sollte man als Liquiditätsreserve auf 
einem Tagesgeldkonto ansparen. 
Vielleicht möchte man sich ja ein 
Auto anschaffen, plant einen Urlaub 
oder andere größere Anschaffungen. 

4. Rente:  
Wer alle relevanten Versicherungen 
abgeschlossen hat und Schritte 
eins bis drei beherzigt hat, kann an 
die Altersvorsorge denken. In Frage 
kommen eine Rürup-Rente (nur für 
Selbstständige) eine Riester-Ren-
te (in Form eines kostengünstigen 
Investmentfondssparplans) oder ein 
ETF-Fondssparplan (ein Sparplan 
mit börsengehandelten Indexfonds). 

Tipp: 

Bei der Riester-Rente bekommen 
Berufseinsteiger bis 25 Jahre 
zusätzlich zur Grundzulage ein-
malig einen Bonus von 200 Euro 
geschenkt.

Eine Art, Vermögen für das Alter 
aufzubauen, sollte man unab-
hängig von dieser Prioritätenliste 
nicht versäumen: die vermögens-
wirksamen Leistungen, die es über 
den Arbeitgeber geben kann. Was 
es damit auf sich hat, erfahren Sie 
im folgenden Abschnitt.

Finanzen planen
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Bildquelle: Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock.com

Vermögenswirksame Leistungen 
(VL) sind eine lukrative Möglichkeit, 
mit Unterstützung des Arbeitgebers, 
Vermögen aufzubauen. Auf Grund-
lage eines Arbeits- oder Tarifvertrags 
können Arbeitnehmer bis zu 40 Euro 
im Monat vom Arbeitgeber extra, also 
zusätzlich zum Gehalt, erhalten, um sie 
in einen speziellen VL-Sparvertrag zu 
investieren und so langsam Vermögen 
aufzubauen. Die genaue Höhe der VL 
ist meist im jeweiligen Arbeits- oder 
Tarifvertrag festgelegt. Die VL ist eine 
freiwillige Leistung des Arbeitgebers, 
kann aber für viele Berufe im Tarifver-
trag verankert sein. Sollte der Arbeit-
geber weniger als 40 Euro bezahlen, 
kann der Arbeitnehmer den Betrag 
selbst aufstocken, um auf 40 Euro zu 
kommen. 

Tipp: 

Arbeitnehmer sollten die ver-
mögenswirksamen Leistungen 
auf jeden Fall nutzen, sonst ver-
schenken sie Geld. Im Laufe eines 
Erwerbslebens können so mehrere 
Tausend Euro zusammenkommen.

Anlageprodukte: 
In Frage kommen spezielle VL-Anla-
geprodukte. In der Regel sind das Bau-, 
Bank- oder Fondssparpläne, aber auch 
die Tilgung eines privaten Darlehens 
zur Finanzierung einer selbstgenutzten 
Immobilie ist möglich. Welches Spar-
produkt sich für die vermögenswirk-
samen Leistungen am besten eignet, 
ist eine persönliche Entscheidung: 
Bank- und Bausparpläne sind siche-
re Anlageprodukte, Fondssparpläne 
sind Kursschwankungen ausgesetzt, 
die junge Leute, die auf einen langen 
Anlagehorizont  blicken, jedoch gut 
aussitzen können. Dafür haben sie 
von allen Anlageprodukten die besten 
Chancen auf eine hohe Rendite. 

Tipp: 

Wer auf Fondssparen setzt, muss 
eine Bank finden, die Fondsanteile 
kauft und in einem speziellen 
VL-Fondsdepot verwaltet. Nach 
Erfahrungen der Verbraucherzen-
trale Nordrhein-Westfalen haben 
sich hier regionale Geldinstitute 
wie Sparkassen als die besseren 
Partner erwiesen, mit Ausnahme 
der Commerzbank, die auch ein 
VL-Fondsangebot hat. Anleger 
sollten einen Blick auf die Ausga-
beaufschläge haben – eine Gebühr 
für den Kauf der Fondsanteile, 
die von den Sparraten abgezogen 
wird und die bis zu fünf Prozent 
betragen kann. Diese Ausgabeauf-
schläge entfallen, wenn auf bör-
sengehandelte Indexfonds (ETFs) 
als Anlageform gesetzt wird. 

Vermögenswirksame Leistungen
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Um die vermögenswirksame Leistung 
zu erhalten, muss der Arbeitnehmer 
ein Sparprodukt abschließen, den 
Vertrag legt er seinem Arbeitgeber vor. 
Der zahlt dann direkt die vermögens-
wirksame Leistung ein.

Solche Verträge für vermögenswirk-
same Leistungen haben eine Lauf-
zeit von sieben Jahren. Sechs Jahre 
lang werden Beiträge eingezahlt, ein 
siebtes Jahr lang ruht der Vertrag, dann 
kann man über das Geld verfügen. 
Bereits nach dem sechsten Jahr kann 
der Arbeitnehmer beginnen, in einen 
neuen Vertrag einzuzahlen.

Tipp:

 Wer einen Fondssparplan ab-
geschlossen hat, läuft Gefahr, 
dass die Börse nach sieben Jahren 
Laufzeit gerade auf Talfahrt ist 
und man vielleicht sogar Verluste 
gemacht hat. Dann lässt man den 
Vertrag einfach ruhen und wartet 
auf bessere Zeiten. Oder – noch 
besser – man führt den Vertrag 
einfach weiter. Ein möglichst lan-
ger Anlagehorizont zahlt sich aus. 

Arbeitnehmersparzulage: 
Auch der Staat beteiligt sich am 
Vermögensaufbau. Wer ein niedriges 
Einkommen hat, kann unter Umstän-
den zusätzlich die staatliche gewährte 
Arbeitnehmersparzulage in Anspruch 
nehmen. Sie ist ein Zuschuss für ver-
mögenswirksame Leistungen.

Beispiel:  
Wer weniger als 17.900 Euro zu 
versteuerndes Einkommen zur Ver-
fügung hat (Single) beziehungs-
weise 35.800 Euro (Verheiratete), 
kann neun Prozent der Beiträge 
die er in einen Bausparvertrag 
oder die Tilgung eines Darlehens 
für eine selbstgenutzte Immobilie 
investiert, als Zulage erhalten. Das 
sind maximal 43 Euro (Single) be-
ziehungsweise 86 Euro (Verheira-
tete) im Jahr. Beim Wertpapierspa-
ren (zum Beispiel Fondssparplan) 
liegt die Einkommensgrenze bei 
20.000 Euro im Jahr für Singles 
und 40.000 Euro für Verheiratete. 
Hier gibt es sogar 20 Prozent Zu-
lage auf die eingezahlten Beiträge, 
maximal 80 Euro für Singles 
beziehungsweise 160 Euro für 
Verheiratete im Jahr. 

Seite 11
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Tipp: 

Wer die doppelte Zuschusssumme 
als Ehepaar in Anspruch nehmen 
möchte, muss auch doppelt so 
viele Beiträge in einen Sparver-
trag einzahlen.

Zu versteuerndes Einkommen

Das zu versteuernde Einkommen 
ist deutlich geringer als das Brut-
toeinkommen: Bruttoeinkommen 
minus Werbungskosten, Freibeträ-
ge, Sonderausgaben und außer-
gewöhnliche Belastungen ergibt 
das zu versteuernde Einkommen. 
Wie hoch es genau ist, kann dem 
Steuerbescheid entnommen 
werden. 

Tipp: 

Die Arbeitnehmersparzulage zählt 
nicht zu den Einkünften und muss 
nicht versteuert werden.

Das Finanzamt schreibt die Arbeit-
nehmersparzulage über die gesamte 
Laufzeit des Sparvertrags gut. Am Ende 
der Laufzeit wird die Zulage dann aus-
gezahlt.
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